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und Verwitwete bzw. Geschiedene um ein Vielfaches häufiger in

Siechenhäusern angetroffen werden als Verheiratete.

Tabelle 4. Von 100 Lebenden enlsprechenden Alters und Geschlechts befanden

sich am 16. Juni 1925 in Berliner Siechenhäusern:

 

Verwitwete od.

Geschiec
lene

Insgesa
mt

Ledige Verheiratete

Alter .
 

männl. [ weibl. männl.] weibl. männl. \ weibl. männl. ‘ weibl.

55—60 1,16 0,80 0,06 0,04 0,51 0,26 0,16 0,19

60—65 1,79 1,28 0,12 0,10 0,82 0,38 0,29 0,34

65—70 3,52 1,85 0,25 0,22 1,49 0,70 0,65 0,65

70—75 5,84 2,94 0,53 0,64 2,98 1,40 1,52 1,37

75—80 9,20 4,83 0,95 1,20 3,82 2,80 2,52 2,76

80—85 8,79 8,06 1,37 2,84 6,28 5,01 4,81 5,06

85—90 5,88 9,37 4,32 4,96 6.33 7,68 5,73 7,67

über 90 3,22 . . . . . 8,47 7,40

 

    
Während sich in Zeiten ruhiger wirtschaftlicher Entwicklung

beim Eintreten eines langwierig verlaufenden Krankheitsfalles

oder bei Erwerbsunfähigkeit infolge höheren Alters nur bei einer

begrenzten Zahl von Angehörigen besonders ungünstig dastehen-

der Schichten ein Notstand entwickelte, der ein Eingreifen der

öffentlichen Fürsorge notwendig machte, ist durch den Zu-

sammenbruch unserer Währung und die Vernichtung der Vermögen

ein der Art und dem Umfange nach neues Massenproblem ent-

standen. Zu den Gruppen in der Bevölkerung, die auch früher

fürsorgebedürftig waren, treten zahlreiche neue, insbesondere die-

jenigen, für die der Verlust ihres Vermögens zugleich den Fortfall

der Grundlage ihres Lebensunterhaltes im Alter bedeutet, also

große Teile des Mittelstandes.

5. Zahl der Siechenhäuser und Altersheime. Die Gesamtzahl

der in Deutschland vorhandenen, dem Pflegezweck dienenden

Anstalten ist unbekannt. Auch die amtliche Heilanstaltsstatistik

für das Deutsche Reich enthält keine brauchbaren Angaben. Die

Erhebungen einzelner Länder sind entweder veraltet oder für

genaue Berechnungen infolge verschiedenartiger Fragestellung

nicht verwertbar. Die Zahl sämtlicher Anstalten zur Dauer-

unterbringung ausschließlich der Irrenanstalten kann auf etwa.

2500 geschätzt werden, die Bettenzahl dürfte 80000 betragen.

6. Gesetzliche Grundlagen. Die geschlossene Fürsorge für

chronisch körperlich Kranke und Altersgebrechliche wird durch die

Gesetzgebung auf dem Gebiete des Versicherungswesens und der

W'ohlfahrtspflege gefördert. Die Verordnung über die Fürsorge—

pflicht vom 13. Februar 1924 hat neben der Armenfürsorge als


